
7
September 2009

Vor 70 Jahren

zugesagt, die Anstalt Stralsund der SS als 

Kaserne zur Verfügung zu stellen. Zu diesem 

Zweck erhielt der in Danzig stationierte SS-

Sturmbannführer Kurt Eimann den Befehl 

die genannten Anstalten zu räumen. Er ließ 

die Patienten und Patientinnen in mehreren 

Transporten nach Neustadt/Westpreußen 

deportieren. Dort wurden sie in einem Wald 

bei Piasznicz (Kreis Neustadt) verschleppt 

und durch Genickschuss ermordet. Ein Häft-

lingskommando des KZ Stutthoff, das später 

selbst ermordet wurde, musste die Toten be-

graben. Nach nicht vollständig gesicherten 

Informationen sollen diesen Aktionen min-

destens 1.400 pommersche Insassen zum 

Opfer gefallen sein.

In Danzig-Westpreußen begann das 

Morden am 29. September 1939. In dem 

Krankenhaus Kocborow bei Bromberg wur-

den bis zum 1. November 2.342 psychisch 

Kranke ermordet. In der Anstalt Swiecie, 

ebenfalls im Bezirk Bromberg, wurden im 

September/Oktober 1939 1.350 Patientinnen 

und Patienten durch Angehörige der SS und 

des Selbstschutzes erschossen. Im Oktober 

des Jahres begann der Mord an Kranken in 

der Klinik Owinska bei Posen in Polen. 900 

bis 1.100 Männer und Frauen fielen dem Ter-

ror zum Opfer. Bis zum Mai 1940 setzten die 

Einheiten der SS und der Sicherheitspolizei 

das Morden fort.

Eine besondere Bedeutung in diesem 

Zusammenhang hatte ein Sonderkommando 

unter dem Befehl des SS-Obersturmbann-

führers Herbert Lange. Es bestand aus 15 

Mann der Sicherheitspolizei und 60 Mann 

der Schutzpolizei. Dieses Kommando war 

unter anderem verantwortlich für den Mord 

an mehr als 1.200 Menschen in der west-

preußischen Heil- und Pflegeanstalt Tiegen-

hof. Tiegenhof wurde neben Meseritz-Obra-

walde später zu einer der zentralen Vernich-

tungseinrichtungen während der zweiten 

Phase der „Euthanasie“ (siehe newsletter 

Nr. 6 Dezember 2001, S. 6). 

Der Beginn der „Euthanasie“ im Osten

Am 1. September 1939 begann der Zweite 

Weltkrieg. Auf den gleichen Tag datiert 

Hitlers „Euthanasie“-Erlass. 

Er lautete:

„Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt 

sind unter Verantwortung beauftragt, die 

Befugnisse namentlich zu bestimmender 

Ärzte so zu erweitern, daß nach mensch-

lichem Ermessen unheilbar Kranken bei 

kritischster Beurteilung ihres Krankheits-

zustandes der Gnadentod gewährt werden 

kann. gez. Adolf Hitler“

Nicht zufällig wählten die Vernich-

tungsfachleute dieses Datum. Obwohl 

die Anweisung erst später entworfen 

wurde, symbolisierte die Rückdatierung 

eine Kriegserklärung an den inneren Feind 

der „arischen Rasse“ – die Kranken und 

Behinderten. Denn trotz der positiv schei-

nenden Worte des Gnadentodes machen 

besonders die Anfänge der Vernichtungs-

aktion in den Kliniken und Anstalten den 

Zusammenhang zum Krieg deutlich.

Denn noch befand sich der Verwal-

tungsapparat der „Euthanasie“-Zentrale 

in der Aufbauphase. In dieser Situation 

sahen sich einzelne örtliche Vertreter des 

Regimes veranlasst, eigenständig mit der 

Ermordung von Kranken und Behinderten 

zu beginnen. Das galt besonders in den 

deutschen Ostprovinzen und in den ero-

berten Gebieten Polens, brauchten die 

Einheiten der Wehrmacht, SS und Sicher-

heitspolizei doch Gebäude für Kasernen 

und Kriegslazarette, um ihren Vormarsch 

logistisch abzusichern.

So verfügte Franz Schwede-Coburg, 

zu Kriegsbeginn NSDAP-Gauleiter, Ober-

präsident und Reichsverteidigungskom-

missar in Pommern, die Räumung der 

Heil- und Pflegeanstalten Stralsund, 

Ückermünde, Treptow, und Meseritz-Ob-

rawalde. Er wollte sie anderen Zwecken 

zuführen. So hatte er gegenüber Himmler 

Insofern waren die Aktionen unter Langes 

Einsatzkommando zu Beginn des Krieges 

mitentscheidend dafür, dass später die 

Ausweitung der „Euthanasie möglich 

wurde.

Auch in einer anderen Hinsicht war 

Lange ein „Pionier“ der Vernichtung. So 

verfügte seine Gruppe über einen Sattel-

schlepper, der mit Gasbehältern verse-

hen war. Von dort gingen Zuführungen 

zu einem luftdicht verschließbaren An-

hänger, in denen bis zu 70 Personen ein-

gepfercht werden konnten. Das waren die 

ersten im Einsatz befindlichen fahrbaren 

Gaskammern. Allein 448 Bewohner der 

Anstalt Tiegenhof wurden auf diese Wei-

se ermordet.

Zugegen dabei war auch der Chemi-

ker Albert Widmann vom Kriminaltech-

nischen Institut. Er lieferte das tödlich 

wirkende Kohlenmonoxid. Ihm ging 

es um die Gewinnung von Erfahrungs-

werten beim Vergasen, beriet er doch 

die „Euthanasie“-Planer in Berlin beim 

Aufbau der Vergasungsanstalten im 

Reichsgebiet. Sie wurden Anfang 1940 in 

Betrieb gesetzt.

Insgesamt betrachtet gingen die Mör-

der arbeitsteilig und sich gegenseitig ver-

stärkend vor. Bestand die Hauptaufgabe 

der Einsatzkommandos im Osten vor-

nehmlich in der Verfolgung von Juden und 

Polen, leistete man durch den Mord an 

Kranken und Behinderten doch Unterstüt-

zung, um die Durchführung der „Euthana-

sie“ im Reich effektiver gestalten zu kön-

nen. Umgekehrt wurde durch die Vernich-

tungsaktionen der Kommandos im Osten 

der Raum geschaffen, um später nicht nur 

Anstaltsinsassen, sondern auch Juden, 

Roma/Sinti und andere „Unerwünschte“ 

der Vernichtung preiszugeben.
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